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Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Ausschuss für Finanzen und Beteiligun-
gen die im vollem Wortlaut vorliegenden 11. Nachtragssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt 
Hilden vom 17.11.1997, zuletzt geändert durch 10. Nachtrag vom 15.12.2021, mit Wirkung ab 
01.01.2025. 
 
11. Nachtragssatzung vom xx.xx.xxxx zur Hundesteuersatzung der Stadt Hilden vom 
17.11.1997 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land-Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und der §§ 3 und 20 Abs. 
2 Buchst. B und Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), jeweils in den zur Zeit geltenden Fas-
sungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 17.12.2024 folgenden 11. Nachtrag zur 
Hundesteuersatzung vom 17.11.1997 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Die Hundesteuersatzung der Stadt Hilden vom 17.11.1997 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 (Steuerbefreiung) Abs. 2 wird neu gefasst und Abs. 3 eingefügt: 
 
 (2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde,  
  

a) die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser 
Personen dienen; die Steuerbefreiung wird von der Vorlage eines Schwerbehinder-
tenausweises mit den Merkzeichen „B“, „Bl“, „aG“, „Gl“, „TBl“ oder „H“ abhängig ge-
macht. 

 
b) die aus dem Tierheim Hilden erstmalig in den Haushalt des Halters/der Halterin auf-

genommen wurden; die Steuerbefreiung wird befristet für 24 Monate gewährt und 
beginnt mit dem 1. des Monats der Übernahme. Dem Antrag ist ein Nachweis über 
die Tiervermittlung des Tierheims beizufügen. 

 
 (3) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 dieser Satzung wird eine Steuerbefrei-

ung nach Absatz 2 nicht gewährt. 
  
 
2.  § 5 (Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung) Abs. 2 wird 

neu gefasst: 
 
 (2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßigung ist innerhalb von zwei Wochen nach 

Aufnahme des Hundes, bei versteuerten Hunden spätestens zwei Wochen vor Beginn 
des Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich mit den 
jeweils notwendigen Unterlagen als Nachweis für deren berechtigte Inanspruchnahme, 
beim Steueramt der Stadt Hilden zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für 
den nach Eingang des Antrages beginnenden Kalendermonat auch dann nach den 
Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte Steuer-
vergünstigung vorliegen. Wird die rechtzeitig beantragte Steuervergünstigung für einen 
neu angeschafften Hund abgelehnt, so wird die Steuer nicht erhoben, wenn der Hund 
binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des ablehnenden Bescheides wieder abge-
schafft wird. 
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3.  § 8 (Sicherung und Überwachung der Steuer) Abs. 2 wird neu gefasst: 
 
 (2) Der Hundehalter/Die Hundehalterin hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nach-

dem er/sie ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhandenge-
kommen oder eingegangen ist oder nachdem der Halter/die Halterin aus der Stadt 
weggezogen ist, bei der Stadt abzumelden. Mit der Abmeldung des Hundes ist die 
noch vorhandene Hundesteuermarke an die Stadt zurückzugeben.  

  Wird die vorstehende Frist versäumt, ist eine rückwirkende Abmeldung längstens bis 
zum Beginn des Kalenderjahres möglich, in dem diese bei der Stadt, eingegangen ist.  

  Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der 
Name und die Anschrift dieser Person anzugeben 

 
 
4. § 9 (Ordnungswidrigkeiten) bisherige Ziffer 3 entfällt 
 
 
5.  § 9 (Ordnungwidrigkeiten) wird neu gefasst: 
 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), in der zum 
Zeitpunkt des Erlasses dieser Satzung gültigen Fassung, handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig 
 
1. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der Vorausset-

zungen für eine Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt, 
2. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht 

rechtzeitig anmeldet und / oder die Daten zum Vorbesitzer und zum Hund, wie z. B. die 
Rasse bzw. Mischung nicht oder falsch angibt bzw. den Wechsel der Hunderasse nicht 
oder nicht rechtzeitig angibt,  

3. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund außerhalb sei-
ner/ihrer Wohnung oder seines/ihres umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befes-
tigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlangen des/der 
Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die der 
Steuermarke ähnlich sehen, anlegt, 

4. als Hundehalter/Hundehalterin, Grundstückseigentümer/Grundstückseigentümerin, 
Haus-haltungsvorstand oder deren Stellvertreter/Stellvertreterin entgegen § 8 Abs. 4 
nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, 

5. Grundstückseigentümer/innen, Wohnungseigentümer/innen und Wohnungsge-
ber/innen sowie deren Stellvertreter/innen entgegen § 8 Abs. 5 die vom Steueramt 
übersandten Nachweisungen nicht wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt. 

 
§ 2 

 
Dieser 11. Nachtrag zur Hundesteuersatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
 
Mit Beschluss des Rates vom 14.12.2021 erfolgte die letzte Änderung der Hundesteuersatzung 
zum 01.01.2022. 
 
Am 26.06.2024 wurde die Verwaltung mit Ratsbeschluss beauftragt, einen Satzungsentwurf für die 
befristete Hundesteuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim Hilden unter Berücksichtigung der 
Anregungen aus der Sitzungsvorlage SV 20/194/1 (Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vom 14.05.2024) zu erstellen. Diesem Auftrag kommt die Verwaltung mit dem beigefügten Entwurf 
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der Hundesteuersatzung einschließlich der 11. Nachtragssatzung, Anlage 1, nach. 
 
Das Tierheim Hilden wird unter anderem durch Mittel der Stadt Hilden mitfinanziert. Durch die vor-
gesehene Satzungsänderung wird ein Anreiz zur Entlastung des Tierheims geschaffen. 
Mit der Aufnahme des neuen befristeten Steuerbefreiungstatbestandes erfolgt außerdem eine re-
daktionelle Anpassung des § 3 Abs. 2 und Abs. 3, sodass u. a. nun die Merkzeichen „Gl“ und „TBl“ 
eines Schwerbehindertenausweises ebenfalls angeführt werden. 
Die 11. Nachtragssatzung wird ferner zum Anlass genommen, einige Regelungen anlehnend an 
die rechtskonforme Verwaltungspraxis detaillierter zu formulieren (§ 5 Abs. 2 und § 8 Abs. 2) und 
einen bisher in § 9 Ziffer 3 enthaltenen Ordnungswidrigkeitstatbestand entfallen zu lassen, da die-
ser keine Ordnungswidrigkeit (mehr) darstellt, siehe Anlage 2. 
 
Die Aufnahme des befristeten Steuerbefreiungstatbestandes führt unter Berücksichtigung des 
Hundesteuersatzes i. H. v. 120,00 € p.a. für einen Hund bei einfacher Hundehaltung und etwa 
zehn vermittelten Hunden zu voraussichtlich jährlichen Mindererträgen i. H. v. 2.000,00 €, die je-
doch durch die Hundefluktuation insgesamt kompensiert werden. 
 
 
Gez. 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Die Änderung der Hundesteuersatzung hat keine direkten Auswirkungen auf das Klima. 
 
 
 
 
 
 
Inklusionsrelevanz: 
 
Die Änderung der Hundesteuersatzung hat keine direkte Inklusionsrelevanz. 
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Finanzielle Auswirkungen    
 

Produktnummer / -bezeichnung 160101  

Investitions-Nr./ -bezeichnung:   
Pflichtaufgabe oder 
freiwillige Leistung/Maßnahme 

Pflicht- 
aufgabe 

X 
(hier ankreuzen) 

freiwillige 
Leistung 

 
(hier ankreuzen) 

 

 
Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt: 
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Konto Bezeichnung Betrag € 

2025 ff. 1601010060 403200 Hundesteuer 400.000 

     

     

 
Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze: 
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Konto Bezeichnung Betrag € 

     

     

 
Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung  
gewährleistet durch: 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Konto Bezeichnung Betrag € 

     

     

     

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, 
Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein) 

ja 
 

(hier ankreuzen) 

nein 
  

(hier ankreuzen) 

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. 
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr) 

 
 

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragstel-
ler geprüft – siehe SV? 

ja 
 

(hier ankreuzen) 

nein 
 

(hier ankreuzen) 

Finanzierung/Vermerk Kämmerer 
Gesehen: Wiedersprecher 
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Hundesteuersatzung der Stadt Hilden 

 
Satzung Datum Änderungen in Kraft getreten 

Hundesteuersatzung 29.10.1997  01.01.1998 

1. Nachtrag 27.12.2000 §§ 2, 3 (2), 4 (3) 01.01.2001 

2. Nachtrag 27.08.2001 §§ 2 (1), 7 (2), 8 (1), 10 01.01.2002 

3. Nachtrag 11.12.2002 § 2 Abs. 1 01.01.2003 

4. Nachtrag 02.05.2005 §§ 2, 3 (2), 4 (2), 4 (3) 01.06.2005 

5. Nachtrag 18.12.2008 §§ 2, 4 (3) 01.01.2009 

6. Nachtrag 15.12.2010 § 2 01.01.2011 

7. Nachtrag 12.12.2012 § 2 (1) 01.01.2013 

8. Nachtrag 17.12.2014 §§ 2, 4 (2), 8 (5), 9, 10 01.01.2015 

9. Nachtrag 15.12.2016 §§ 2 (1) 01.01.2017 

10. Nachtrag 15.12.2021 §§ 2 (1), 8 (1), 8 (3), 8 (5), 9 01.01.2022 

11. Nachtrag xx.xx.xxxx §§ 3 (2), 3 (3), 5 (2), 8 (2), 9 01.01.2025 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land-Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und der §§ 3 und 20 
Abs. 2 Buchst. B und Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), jeweils in den zur Zeit gel-
tenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 17.12.2024 folgenden 11. 
Nachtrag zur Hundesteuersatzung vom 17.11.1997 beschlossen: 
 
 
§ 1   Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung 
 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Stadtgebiet. 
 
(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter bzw. die Hundehalterin. Hundehalter/in ist, wer einen 

Hund im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen zu nichtgewerb-
lichen Zwecken in seinem Haushalt aufgenommen hat. Alle in einem Haushalt aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren Haltern/Halterinnen gemeinsam gehalten. Ein zugelaufe-
ner Hund ist dem Ordnungsamt der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, zu melden. Er gilt als auf-
genommen, wenn er nicht innerhalb von 2 Wochen bei einer vom Ordnungsamt Hilden be-
stimmten Stelle oder einer sonstigen Stelle oder Person abgegeben wird. Halten mehrere 
Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 

 
(3) Als Hundehalter/Hundehalterin gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung ge-

nommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass 
der Hund in einer Gemeinde der Bundesrepublik bereits versteuert wird oder von der Steuer 
befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die 
Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet. 

 
 
§ 2  Steuermaßstab und Steuersatz 
 
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder einer Hundehalterin oder von 

mehreren Personen gemeinsam 
a)  nur ein Hund gehalten wird 120,00 € 
b)  zwei Hunde gehalten werden 150,00 € je Hund 
c)  drei oder mehr Hunde gehalten 162,00 € je Hund  
d)  ein gefährlicher Hund oder ein Hund 
   bestimmter Rassen gehalten wird 960,00 € 
e)  zwei oder mehr gefährliche Hunde oder Hunde 
   bestimmter Rassen gehalten werden 1.200,00 € je Hund. 

 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der An-
zahl der Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt 
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wird, werden mitgezählt. 
 
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Abs. 1 Buchstaben d) und e) sind solche Hunde, die 

- auf Angriffslust oder Kampfbereitschaft oder Schärfe oder andere in der Wirkung gleich-
stehende Zuchtmerkmale gezüchtet werden oder die eine Ausbildung zum Nachteil des 
Menschen zum Schutzhund oder einer Abrichtung auf Zivilschärfe begonnen oder abge-
schlossen haben, 

- sich nach einem Gutachten des beamteten Tierarztes als bissig erwiesen haben, 
- in Gefahr drohender Weise Menschen angesprungen haben, 
- bewiesen haben, dass sie unkontrolliert Wild, Vieh, Katzen oder Hunde hetzen oder  
 reißen. 

 
Gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Rassen im Sinne dieser Vorschrift sind folgende Ras-
sen: 
1.  Pittbull Terrier  
2.  American Staffordshire Terrier 
3.  Staffordshire Bullterrier 
4.  Bullterrier 
5.  American Bulldog 
6.  Bullmastiff  
7.  Mastiff  
8.  Mastino Espanol 
9.  Mastino Napoletano 
10. Fila Brasileiro 
11. Dogo Argentino  
12. Rottweiler  
13. Tosa Inu 
 
sowie Kreuzungen dieser Rassen. 
 
Soweit für Hunde nach Abs. 2 der Nachweis erbracht wird, dass eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit nicht zu befürchten ist, kann auf Antrag die Festsetzung der Steuer mit dem Steuersatz 
nach Abs. 1 Buchstaben a) bis c) erfolgen. Die Festsetzung mit dem Steuersatz nach Abs. 1 
Buchstaben a) bis c) erfolgt ab dem Ersten des Monats, in dem der Antrag beim Steueramt ein-
gegangen ist, sofern der Nachweis innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung erbracht und 
dem Amt für Finanzservice vorgelegt wird. 
 
Als Nachweis, dass keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu befürchten ist, dient die Befrei-
ung von der Maulkorbtrage- und Anleinpflicht, welche von der für den Vollzug des Landeshunde-
gesetzes zuständigen Stelle - Ordnungsamt - der Stadt Hilden erteilt wurde. 
Das Vorliegen der Befreiung haben die Hundehalter bzw. Hundehalterinnen Steueramt nachzu-
weisen. 
 
§ 3  Steuerbefreiung 
 
(1) Für Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt Hilden aufhalten, sind die-

jenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen können, 
dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuert werden oder 
von der Steuer befreit sind. 

 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde,  
  

a) die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Perso-
nen dienen; die Steuerbefreiung wird von der Vorlage eines Schwerbehindertenauswei-
ses mit den Merkzeichen „B“, „Bl“, „aG“, „Gl“, „TBl“ oder „H“ abhängig gemacht. 
 

b) die aus dem Tierheim Hilden erstmalig in den Haushalt des Halters/der Halterin aufge-
nommen wurden; die Steuerbefreiung wird befristet für 24 Monate gewährt und beginnt 
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mit dem 1. des Monats der Übernahme. Dem Antrag ist ein Nachweis über die Tierver-
mittlung des Tierheims beizufügen. 

 
(3)  Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 dieser Satzung wird eine Steuerbefreiung 

nach Absatz 2 nicht gewährt. 
 
§ 4  Allgemeine Steuerermäßigung 
 
(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für  
 

a) Jagdhunde von Jagdausübungsberechtigten, sofern diese Inhaber oder Inhaberin eines 
Jagdscheines sind, jedoch für höchstens zwei Hunde, 

 
b) Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet werden und die dafür vor-

gesehene Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Stadt anerkannten Vereins oder 
Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch das Vorlegen 
eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigne-
ter Weise glaubhaft zu machen. Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt 
auf Antrag, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Antrag stellende Vereinigung über 
hinreichende Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung 
verfügt. 

 
(2) Wenn alle in einem gemeinsam Haushalt lebende Hundehalter bzw. Hundehalterinnen Hilfe 

zum Lebensunterhalt (§§ 27-40 SGB-XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung (§§ 41-46 SGB-XII) oder Arbeitslosengeld II (§§ 19-27 SGB-II) erhalten sowie diesen 
einkommensmäßig gleichstehende Personen wird die Steuer auf Antrag auf die Hälfte des 
Steuersatzes nach § 2 gesenkt, jedoch nur für einen Hund. Der Nachweis ist durch Vorlage 
der laufenden Leistungsbescheide aller Haushaltsmitglieder oder eines gültigen Itterpasses 
zu führen. 

 
(3) Für gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Rassen für die ein Steuersatz nach § 2 Abs. 

1 Buchstabe d) oder e) erhoben wird, wird keine Allgemeine Steuerermäßigung nach den 
Abs.1 oder 2 gewährt. 

 
 
§ 5  Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 
 
(1) Eine Steuerbefreiung nach § 3 bzw. eine Steuermäßigung nach § 4 wird nur gewährt, wenn 

der Hund, für den Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den angegebenen 
Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist. 

 
(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßigung ist innerhalb von zwei Wochen nach Auf-

nahme des Hundes, bei versteuerten Hunden spätestens zwei Wochen vor Beginn des Mo-
nats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich mit den jeweils not-
wendigen Unterlagen als Nachweis für deren berechtigte Inanspruchnahme, beim Steuer-
amt der Stadt Hilden zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach Ein-
gang des Antrages beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuersätzen des § 
2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte Steuervergünstigung vorliegen. 
Wird die rechtzeitig beantragte Steuervergünstigung für einen neu angeschafften Hund ab-
gelehnt, so wird die Steuer nicht erhoben, wenn der Hund binnen zwei Wochen nach Be-
kanntgabe des ablehnenden Bescheides wieder abgeschafft wird. 

 
(3) Über die Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Diese gilt 

nur für die Halter/Halterinnen, für die sie beantragt und bewilligt wurden. 
 
(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, so ist dies in-

nerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall der Stadt schriftlich anzuzeigen. 
 
 
§ 6  Beginn und Ende der Steuerpflicht 
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(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund aufgenommen wor-

den ist. Bei Hunden, die dem Halter/der Halterin durch Geburt von einer von ihm/ihr gehal-
tenen Hündin zuwachsen, jedoch erst mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund drei 
Monate alt geworden ist. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit 
dem Ersten des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist. 

 
(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder sonst 

abgeschafft wird, abhanden kommt oder eingeht. 
 
(3) Bei Zuzug eines Hundehalters/einer Hundehalterin aus einer anderen Gemeinde beginnt 

die Steuerpflicht mit dem Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines 
Hundehalters/einer Hundehalterin aus der Stadt endet die Steuerpflicht mit dem Ablauf des 
Monats, in den der Wegzug fällt. 

 
 
§ 7  Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 
 

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des Kalen-
derjahres beginnt oder sich während des Kalenderjahres ändert - für den Rest des Kalen-
derjahres festgesetzt. 

 
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides für die zu-

rückliegende Zeit und dann vierteljährlich am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. No-
vember mit einem Viertel des Jahresbetrages fällig. Sie kann auf Antrag des Steuerschuld-
ners/der Steuerschuldnerin am 01. Juli als Jahresbetrag entrichtet werden. Endet die Steu-
erpflicht während des Jahres, ist die zuviel gezahlte Steuer zu erstatten. 

 
(3) Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesrepublik versteuerten Hund erwirbt oder 

mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines abgeschafften, abhanden gekom-
menen oder eingegangenen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die Anrechnung der 
nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die für den gleichen Zeitraum 
zu entrichtende Steuer verlangen. 

 
 
§ 8  Sicherung und Überwachung der Steuer 
 

(1) Der Hundehalter/Die Hundehalterin ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen 
nach der Aufnahme oder - wenn der Hund ihm/ihr durch Geburt von einer von ihm/ihr ge-
haltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei 
Monate alt geworden ist, bei der Stadt anzumelden. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 
muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum 
von zwei Monaten überschritten worden ist, und in den Fällen des § 6 Abs. 3 Satz 1 inner-
halb der ersten zwei Wochen des auf den Zuzug folgenden Monats erfolgen. 

 Auf Verlangen sind Dokumente über den Beginn der Hundehaltung (z. B. Versicherungspo-
lice, Nachweis über den Erwerb bzw. die Anschaffung) vorzulegen. 

 
 Bei der Anmeldung sind Name und Anschrift des bisherigen Halters sowie tierbezogene 

Daten, insbesondere die Hunderasse mitzuteilen. Bei Mischlingen sind mindestens zwei 
Hunderassen anzugeben. Liegt eine Kreuzung mit einem gefährlichen Hund (§ 2 Abs.2) 
vor, ist auf jeden Fall diese Hundegruppe anzugeben. Der Wechsel einer Hunderasse ist 
dem Steueramt der Stadt innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen. 

 
(2) Der Hundehalter/Die Hundehalterin hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem 

er/sie ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhanden gekommen 
oder eingegangen ist oder nachdem der Halter/die Halterin aus der Stadt weggezogen ist, 
bei der Stadt abzumelden. Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hunde-
steuermarke an die Stadt zurückzugeben. Wird die vorstehende Frist versäumt, ist eine 
rückwirkende Abmeldung längstens bis zum Beginn des Kalenderjahres möglich, in dem 
diese bei der Stadt, eingegangen ist. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Per-
son sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. 
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(3) Die Stadt übersendet mit dem Steuerbescheid oder mit der Bescheinigung über die Steuer-

befreiung für jeden Hund eine Hundesteuermarke. Der Hundehalter/die Hundehalterin darf 
Hunde außerhalb seiner /ihrer Wohnung oder seines/ihres umfriedeten Grundbesitzes - mit  

 Ausnahme von Jagdhunden während der Jagdausübung - nur mit der sichtbar befestigten 
gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. Der Hundehalter/die Hundehalterin ist verpflich-
tet, den Beauftragten der Stadt die gültige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Bis zur 
Übersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige Steuermarke zu befestigen oder 
vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund 
nicht angelegt werden. Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter/der 
Hundehalterin auf Antrag eine neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten gemäß Verwal-
tungsgebührensatzung ausgehändigt. 

 
(4) Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist der Hundehalter/die Hundehalterin verpflich-

tet. Ist dieser/diese nicht bekannt, sind Grundstückseigentümer/Grundstückseigentümerin-
nen, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen verpflichtet, 
den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder 
Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter/Halterinnen wahrheitsgemäß Auskunft zu ertei-
len (§12 Abs. 1 Nr. 3 a KAG NW in Verbindung mit § 93 AO). 

 
(5) Die Stadt Hilden kann Hundebestandsaufnahmen durchführen oder durchführen lassen. 

Hierbei sind die Grundstückseigentümer/innen, Wohnungseigentümer/innen und Woh-
nungsgeber/innen sowie deren Stellvertreter/innen zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der 
ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen 
verpflichtet (§12 Abs. 1 Nr. 3 a KAG NW in Verbindung mit § 93 AO). Durch das Ausfüllen 
der Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den Absätzen 1 
und 2 nicht berührt. Entsprechendes gilt für mündliche Befragungen bei Hundebestandsauf-
nahmen. 

 
 
§ 9  Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), in der zum Zeitpunkt 
des Erlasses dieser Satzung gültigen Fassung, handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 
1. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen 

für eine Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt, 
2. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht recht-

zeitig anmeldet und / oder die Daten zum Vorbesitzer und zum Hund, wie z. B. die Rasse 
bzw. Mischung nicht oder falsch angibt bzw. den Wechsel der Hunderasse nicht oder nicht 
rechtzeitig angibt,  

3. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner/ihrer 
Wohnung oder seines/ihres umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige 
Steuermarke umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlangen des/der Beauftragten der 
Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich se-
hen, anlegt, 

4. als Hundehalter/Hundehalterin, Grundstückseigentümer/Grundstückseigentümerin, Haus-
haltungsvorstand oder deren Stellvertreter/Stellvertreterin entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahr-
heitsgemäß Auskunft erteilt, 

5. Grundstückseigentümer/innen, Wohnungseigentümer/innen und Wohnungsgeber/innen so-
wie deren Stellvertreter/innen entgegen § 8 Abs. 5 die vom Steueramt übersandten Nach-
weisungen nicht wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt. 

 
 
§ 11  In-Kraft-Treten 
 

Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. Gleichzeitig treten die Hundesteuer-
satzung vom 09.12.1992 sowie der hierzu erlassene 1. Nachtrag vom 22.11.1996 außer Kraft. 
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Synopse der Änderungen der städtischen Hundesteuersatzung zum 01.01.2025 
 

Hundesteuersatzung der Stadt Hilden 
Fassung vom 01.01.2022 

Hundesteuersatzung der Stadt Hilden  
Neufassung ab 01.01.2025 

§ 3 Steuerbefreiung § 3 Steuerbefreiung 

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde - mit Ausnahme 
von gefährlichen Hunden im Sinne von § 2 Abs. 2 -,  
die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst 
hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind solche 
Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen 
“B”, “BL”, “aG” oder “H” besitzen. 

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde,  
 

a) die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber 
oder sonst hilfloser Personen dienen; die Steuerbefreiung wird 
von der Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit den 
Merkzeichen „B“, „Bl“, „aG“, „Gl“, „TBl“ oder „H“ abhängig 
gemacht. 
 

b) die aus dem Tierheim Hilden erstmalig in den Haushalt des 
Halters/der Halterin aufgenommen wurden; die Steuerbefreiung 
wird befristet für 24 Monate gewährt und beginnt mit dem 1. des 
Monats der Übernahme. Dem Antrag ist ein Nachweis über die 
Tiervermittlung des Tierheims beizufügen. 

 (3) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 dieser Satzung wird 
eine Steuerbefreiung nach Absatz 2 nicht gewährt.   

§ 5 Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung und 
Steuerermäßigung 

§ 5 Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung und 
Steuerermäßigung 

(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßigung ist innerhalb von 
zwei Wochen nach Aufnahme des Hundes, bei versteuerten Hunden 
spätestens zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem die 
Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei der Stadt zu 
stellen. 
 
Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach Eingang des 
Antrages beginnenden Kalendermonat auch dann nach den 
Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die 
beantragte Steuervergünstigung vorliegen. Wird die rechtzeitig 
beantragte Steuervergünstigung für einen neu angeschafften Hund 

(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßigung ist innerhalb von 
zwei Wochen nach Aufnahme des Hundes, bei versteuerten Hunden 
spätestens zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem die 
Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich mit den jeweils 
notwendigen Unterlagen als Nachweis für deren berechtigte 
Inanspruchnahme, beim Steueramt der Stadt Hilden zu stellen.  
Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach Eingang des 
Antrages beginnenden Kalendermonat auch dann nach den 
Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die 
beantragte Steuervergünstigung vorliegen. Wird die rechtzeitig 
beantragte Steuervergünstigung für einen neu angeschafften Hund 
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abgelehnt, so wird die Steuer nicht erhoben, wenn der Hund binnen 
zwei Wochen nach Bekanntgabe des ablehnenden Bescheides wieder 
abgeschafft wird. 

abgelehnt, so wird die Steuer nicht erhoben, wenn der Hund binnen 
zwei Wochen nach Bekanntgabe des ablehnenden Bescheides wieder 
abgeschafft wird. 

§ 8 Sicherung und Überwachung der Steuer § 8 Sicherung und Überwachung der Steuer 

(2) Der Hundehalter/Die Hundehalterin hat den Hund innerhalb von 
zwei Wochen, nachdem er/sie ihn veräußert oder sonst abgeschafft 
hat, nachdem der Hund abhandengekommen oder eingegangen ist 
oder nachdem der Halter/die Halterin aus der Stadt weggezogen ist, 
bei der Stadt abzumelden. Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch 
vorhandene Hundesteuermarke an die Stadt zurückzugeben.  
 
 
 
Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der 
Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. 

(2) Der Hundehalter/Die Hundehalterin hat den Hund innerhalb von 
zwei Wochen, nachdem er/sie ihn veräußert oder sonst abgeschafft 
hat, nachdem der Hund abhandengekommen oder eingegangen ist 
oder nachdem der Halter/die Halterin aus der Stadt weggezogen ist, 
bei der Stadt abzumelden. Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch 
vorhandene Hundesteuermarke an die Stadt zurückzugeben.  
Wird die vorstehende Frist versäumt, ist eine rückwirkende Abmeldung 
längstens bis zum Beginn des Kalenderjahres möglich, in dem diese 
bei der Stadt, eingegangen ist.  
Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der 
Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten § 9 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), in der zum Zeitpunkt des Erlasses 
dieser Satzung gültigen Fassung, handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig 
 
1. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 5 Abs. 4 den 

Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung nicht 
rechtzeitig anzeigt, 

2. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 1 einen 
Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet und / oder die Daten 
zum Vorbesitzer und zum Hund, wie z. B. die Rasse bzw. Mischung 
nicht oder falsch angibt bzw. den Wechsel der Hunderasse nicht 
oder nicht rechtzeitig angibt, 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), in der zum Zeitpunkt des Erlasses 
dieser Satzung gültigen Fassung, handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig 
 
1. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 5 Abs. 4 den 

Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung nicht 
rechtzeitig anzeigt, 

2. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 1 einen 
Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet und / oder die Daten zum 
Vorbesitzer und zum Hund, wie z. B. die Rasse bzw. Mischung nicht 
oder falsch angibt bzw. den Wechsel der Hunderasse nicht oder 
nicht rechtzeitig angibt, 
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3. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 2 einen 
Hund nicht oder nicht fristgemäß abmeldet und die Daten zum 
neuen Besitzer nicht oder falsch angibt, 

4. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 3 einen 
Hund außerhalb seiner/ihrer Wohnung oder seines/ihres 
umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige 
Steuermarke umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlangen 
des/der Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund 
andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlichsehen, anlegt, 

5. als Hundehalter/Hundehalterin, 
Grundstückseigentümer/Grundstückseigentümerin, 
Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter/Stellvertreterin 
entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, 

6. Grundstückseigentümer/innen, Wohnungseigentümer/innen und 
Wohnungsgeber/innen sowie deren Stellvertreter/innen entgegen § 
8 Abs. 5 die vom Steueramt übersandten Nachweisungen nicht 
wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt. 

 
 
 
3. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 3 einen 

Hund außerhalb seiner/ihrer Wohnung oder seines/ihres 
umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige 
Steuermarke umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlangen 
des/der Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund 
andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlichsehen, anlegt, 

4. als Hundehalter/Hundehalterin, 
Grundstückseigentümer/Grundstückseigentümerin, 
Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter/Stellvertreterin 
entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, 

5. Grundstückseigentümer/innen, Wohnungseigentümer/innen und 
Wohnungsgeber/innen sowie deren Stellvertreter/innen entgegen § 
8 Abs. 5 die vom Steueramt übersandten Nachweisungen nicht 
wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt. 
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